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Rechtssammlung der Ev.-Luth. Landeskirche Sachsens 1 

Hinweise 

Bezug des Amtsblattes 

Vom 15. Oktober 1985 (ABl. 1985 S. A 74) 

 

Die Kirchgemeinden sowie alle kirchlichen Dienststellen werden erneut auf 
die Verpflichtung hingewiesen, das Amtsblatt der Ev.-Luth. Landeskirche 
Sachsens regelmäßig zu beziehen. Insbesondere muß auch dafür gesorgt wer-
den, daß allen kirchlichen Mitarbeitern das Amtsblatt zugänglich gemacht 
wird. Auch die Mitglieder der Kirchenvorstände sind regelmäßig vom Inhalt 
des Amtsblattes zu unterrichten. Das Amtsblatt ist geordnet – möglichst ge-
bunden – aufzubewahren. Dabei empfiehlt es sich, das Binden oder Heften 
jahrgangsweise vorzunehmen, und zwar zunächst den Bekanntmachungsteil 
und dann den Handreichungsteil. Das Inhaltsverzeichnis wird deshalb so er-
stellt, daß es für Teil A und B getrennt diesen Teilen jeweils vorangestellt 
werden kann. 

Werden einzelne Stücke des Amtsblattes nicht geliefert, so ist dies mit der Bit-
te um Nachlieferung beim Postzeitungsvertrieb

1
 zu melden. 

Fehlen insbesondere frühere einzelne Stücke, so können diese beim Landes-
kirchenamt erbeten werden. Eine solche Nachlieferung ist aber nur in begrenz-
tem Umfange möglich. 
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